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Änderung der Verordnung der Stadt Ingolstadt zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung bei Veranstaltungen und Menschenansammlungen im Stadion Am 

Sportpark 
 

- Synopse -  
 

bisherige Fassung neue Fassung 
§ 1 Geltungsbereich und Geltungsdauer 
 
(1) Diese Verordnung gilt für alle Gebäude des 

Fußballstadions „Audi Sportpark“ an der 
Straße „Am Sportpark“, einschließlich aller 
Nebenanlagen sowie dessen betroffenes Um-
feld. Dies ist der Bereich, auf den sich die Ver-
anstaltungen und Menschenansammlungen 
auswirken können. Er umfasst insbesondere 
den Bereich innerhalb der nachstehenden Be-
grenzungen:  

- Eriagstraße vom Beginn der Zufahrt zu den 
Parkplätzen bis zur Straße „Am Sportpark“,  

- nördlicher Zaun der Parkplätze „P4 und zu-
sätzliche Gästebusse“,  

- östlicher Zaun des Nebenplatzes 6,  
- Umfassung der südlichen Parkplatzreihen, 

einschließlich der Parkplatzzufahrt und einer 
Linie bis zum südlichen Zaun des Nebenplat-
zes 6.  

Zum Geltungsbereich gehören:  
- der Kreisverkehr am Ende des Verlaufs der 

Scheelestraße mit Ausnahme des Geh- und 
Radweges auf der Südseite;  

- der gesamte öffentliche Verkehrsraum der 
oben genannten Straßen im Sinne von Art. 2 
Nr. 1 Buchstabe b Bayerisches Straßen- und 
Wegegesetz;  

- die gesamte Fläche von Kreuzungs- und Ein-
mündungsbereichen sowie alle dem Sport-
park zugeordneten Parkplätze und Neben-
plätze einschließlich der Umzäunung.  

 
(2) Das Umfeld des Stadions ist in der Anlage 

zu dieser Verordnung, einem Lageplan, farb-
lich markiert. Dieser Lageplan ist Bestandteil 
der Verordnung. Im Zweifel ergibt sich die Zu-
gehörigkeit zum Umfeld aus dem Lageplan.  

 
(3) Diese Verordnung gilt für alle öffentlichen 

Vergnügungsveranstaltungen im Sinne des 
Art. 19 Abs. 1 LStVG sowie für Menschenan-
sammlungen im Sinne von Art. 23 Abs. 1 
LStVG im Geltungsbereich der Verordnung. 

 
(4) Sie dient der Abwehr von Gefahren, die von 

einer öffentlichen oder privaten Vergnügung 

§ 1 Geltungsbereich und Geltungsdauer 
 
(…) 
 
 
 
 
 
Er umfasst insbesondere den Bereich innerhalb 

der nachstehenden Begrenzungen: 
- nördlich: Zaun oberhalb der Straße „Am Sport-

park“,  
- östlich: Zaun des Nebenplatzes 6, 
- westlich: Eriagstraße von der Zufahrt zur 

Straße „Am Sportpark“ bis zur Umfassung der 
südlichen Parkplatzeinreihen, 

- südlich: die Parkplätze und Zufahrten zu „P1“, 
und entlang einer Linie bis zum südlichen 
Zaun des Nebenplatzes 6 

 
(…) 



oder einer großen Menschenansammlung 
ausgehen können.  

 
(5) Die Verpflichtungen aus dieser Verordnung 

sind von den Veranstaltern der Vergnügung, 
den Verantwortlichen für die Menschenan-
sammlung sowie von allen Besuchern oder 
Teilnehmern an der Veranstaltung oder An-
sammlung im Fußballstadion „Audi Sportpark“ 
oder deren unmittelbarem Umfeld zu beach-
ten. Die Verpflichtung beginnt, sobald und so 
lange sich die Veranstaltung auf das Fußball-
stadion und dessen Umfeld auswirkt, mindes-
tens aber vier Stunden vor Beginn eines Er-
eignisses. Die Verpflichtung endet frühestens 
zwei Stunden nach Ende der Veranstaltung 
einschließlich anschließender Ereignisse. 

 
 
  
§ 5 Verbote 
 
(1) Den Besuchern ist im gesamten Geltungs-
bereich verboten:  
a) Äußerungen mit dem Ziel, Aggressionen o-

der Gewalt bei anderen zu erzeugen, ge-
waltverherrlichendes, rassistisches, frem-
denfeindliches oder links- oder rechtsradi-
kales Gedankengut zu äußern, öffentlich zu 
verbreiten oder Kleidung zu tragen, die die-
sem Zweck dient; 

b) Bäume sowie nicht für die allgemeine Benut-
zung vorgesehene Bauten und Einrichtun-
gen, insbesondere Fassaden, Zäune, Mau-
ern, Umfriedungen der Spielfläche, Absper-
rungen, Sitzplätze, Beleuchtungsanlagen, 
Kamerapodeste, Masten aller Art und Dä-
cher zu besteigen oder zu übersteigen;  

c) Bereiche, die nicht für Besucher zugelassen 
sind (z.B. das Spielfeld, den Innenraum, die 
Nebenplätze, die Funktionsräume) zu be-
treten;  

d) mit Gegenständen aller Art zu werfen oder 
Flüssigkeiten auf Personen oder in den Be-
sucherbereich zu schütten;  

e) Feuer zu machen, pyrotechnische Gegen-
stände abzubrennen oder abzuschießen o-
der Fackeln anzuzünden;  

f) ohne Erlaubnis des Veranstalters Waren und 
Eintrittskarten zu verkaufen, Drucksachen 
zu verteilen und Sammlungen durchzufüh-
ren;  

g) bauliche Anlagen, Einrichtungen oder Wege 
zu beschriften, zu bemalen, zu besprühen, 
zu verkratzen, zu bekleben oder anders zu 
beschädigen oder zu verunstalten;  

h) außerhalb der Toiletten die Notdurft zu ver-
richten, die Flächen, baulichen Anlagen 

§ 5 Verbote 
 
 (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



und örtlichen Einrichtungen wie Fahrrad-
ständer oder Absperrungen im Geltungsbe-
reich in anderer Weise, insbesondere 
durch das Wegwerfen oder Liegenlassen 
von Sachen zu verunreinigen;  

i) Zu- und Abgänge zu den Besucherparkplät-
zen sowie Flucht- und Rettungswege ein-
zuengen oder zu beeinträchtigen.  

 
(2) Den Besuchern ist im gesamten Geltungs-

bereich das Mitführen folgender Gegen-
stände untersagt:  

a) Waffen jeder Art;  
b) Gegenstände, die als Waffen oder Wurfge-

schosse Verwendung finden können;  
c) Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, Rauch-

bomben, Rauchkerzen oder Rauchpulver, 
Signalmunition, Magnesiumfackeln, Wun-
derkerzen und andere pyrotechnische Ge-
genstände einschließlich entsprechender 
Abschussvorrichtungen sowie Fackeln;  

d) Material, das gewaltverherrlichend, rassis-
tisch, fremdenfeindlich, links- oder rechts-
extremistisch sowie Material, das geeignet 
ist, bei anderen Aggressionen oder Gewalt 
zu erzeugen.  

 
(3) In das Stadion dürfen nicht mitgenommen 

werden:  
a) alkoholische Getränke aller Art, Rausch- und 

Betäubungsmittel;  
b) Druckgasflaschen, Gassprühdosen, gesund-

heitsschädigende, übelriechende, leicht 
entzündliche, ätzende oder färbende Sub-
stanzen, ausgenommen handelsübliche 
Taschenfeuerzeuge;  

c) Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen, die aus 
zerbrechlichem, splitterndem oder beson-
ders hartem Material hergestellt sind;  

d) sperrige Gegenstände sowie Rucksäcke, Ta-
schen und Koffer größer DIN A 4;  

 
 
e) Fahnen- oder Transparentstangen, die nicht 

aus Weichholz oder biegsamen Kunststoff 
bestehen oder länger als einen Meter, nicht 
rund sind oder einen Durchmesser größer 
als zwei Zentimeter aufweisen, sowie Dop-
pelhalter;  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen, die aus 

zerbrechlichem, splitterndem oder beson-
ders hartem Material hergestellt sind; die 
Mitnahme alkoholfreier Getränke als „Tetra 
Pak“ bis zu einer Füllmenge von 330 ml ist 
erlaubt; 

(…) 
e) Fahnenstangen oder Transparentstangen 

aus Holz oder Plastik-Leerrohren mitzufüh-
ren, die länger als 2,0 m sind oder einen 
Durchmesser von mehr als 3 cm haben so-
wie Doppelhalter; das Verbot gilt nicht, so-
weit nach Absprache zwischen Veranstal-
ter und der Polizei der Veranstalter einzel-
nen Personen eine schriftliche Bestätigung 
ausgestellt hat, die längere oder stärkere 
Fahnenstangen oder Transparentstangen 
oder Doppelhalter zulassen 

 
 
 



f) mechanisch oder elektrisch betriebene Schal-
lerzeuger (z.B. Pressluftfanfaren, Sirenen) 
und Geräte zur Geräusch- oder Sprachver-
stärkung (z.B. Megaphon);  

g) sonstige gefährliche Gegenstände (z.B. La-
ser-Pointer, Fahrradketten, Knüppel, Stö-
cke);  

h) Tiere, ausgenommen Blindenhunde. 

f) mechanisch oder elektrisch betriebene Schal-
lerzeuger (z. B. Pressluftfanfaren, Sirenen) 
und Geräte zur Geräusch- oder Sprachver-
stärkung (z. B. Megaphon); auf Antrag kön-
nen im Einzelfall Ausnahmen zugelassen 
werden 

 
(…) 
 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Nach Art. 19 Abs. 8 Nr. 3 und Art. 23 Abs. 3 
LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  
§ 3 Abs. 1 sich im Geltungsbereich der Verord-
nung aufhält; § 3 Abs. 2 sich unberechtigt im 
Stadion aufhält, seine Eintrittskarte nicht vor-
zeigt oder seine Berechtigung nicht nachweist;  

1. § 3 Abs. 3 einen anderen als den auf der 
Eintrittskarte angegebenen Platz ein-
nimmt;  

2. § 4 Abs. 1 sich so verhält, dass ein an-
derer geschädigt, gefährdet oder mehr 
als nach den Umständen unvermeidbar 
behindert oder belästigt wird;  

3. § 4 Abs. 2 oder 3 einer Anweisung nicht 
Folge leistet;  

4. § 4 Abs. 4 Auf- und Abgänge oder Ret-
tungswege nicht frei hält;  

5. § 5 Abs. 1 Buchst. a Äußerungen mit 
dem Ziel, Aggressionen oder Gewalt bei 
anderen hervorzurufen, gewaltverherrli-
chendes, rassistisches, fremdenfeindli-
ches oder links- oder rechtsradikales 
Gedankengut äußert, öffentlich verbrei-
tet oder Kleidung trägt, die diesem 
Zweck dient;  

6. § 5 Abs. 1 Buchst. b Bäume, Bauten o-
der Einrichtungen besteigt bzw. über-
steigt;  

7. § 5 Abs. 1 Buchst. c Bereiche betritt, die 
nicht für Zuschauer zugelassen sind;  

8. § 5 Abs. 1 Buchst. d mit Gegenständen 
wirft oder mit Flüssigkeiten schüttet;  

9. § 5 Abs. 1 Buchst. e Feuer macht, pyro-
technische Gegenstände abbrennt oder 
abschießt oder Fackeln anzündet;  

10. § 5 Abs. 1 Buchst. f ohne Erlaubnis des 
Veranstalters Waren oder Eintrittskarten 
verkauft, Drucksachen verteilt oder 
Sammlungen durchführt;  

11. § 5 Abs. 1 Buchst. g bauliche Anlagen, 
Einrichtungen oder Wege beschädigt o-
der verunstaltet;  

12. § 5 Abs. 1 Buchst. h außerhalb der Toi-
letten die Notdurft verrichtet, die Flä-
chen, baulichen Anlagen und örtlichen 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Nach Art. 19 Abs. 7 Nr. 3 und Art. 23 Abs. 
3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
(…) 



Einrichtungen wie Fahrradständer oder 
Absperrungen im Geltungsbereich in 
anderer Weise, insbesondere durch das 
Wegwerfen oder Liegenlassen von Sa-
chen verunreinigt;  

13. § 5 Abs. 1 Buchst. i Zu- und Abgänge 
sowie Rettungswege nicht freihält;  

14. § 5 Abs. 2 dort bezeichnete Gegen-
stände mit sich führt;  

15. § 5 Nr. 3 dort bezeichnete Gegenstände 
im Stadion mit sich führt;  

16. § 6 Abs. 1 Nr. 1 als Veranstalter das Si-
cherheitskonzept nicht einhält;  

17. § 6 Abs. 1Nr. 2 als Veranstalter keine 
Eintrittskarten oder Berechtigungsaus-
weise ausgibt;  

18. § 6 Abs. 1 Nr. 3 als Veranstalter zulässt, 
dass die zulässige Zahl der Anwesen-
den überschritten wird;  

19. § 6 Abs. 1 Nr. 4 als Veranstalter die dort 
genannten Vorkehrungen nicht oder 
nicht ausreichend trifft;  

20. § 6 Abs. 1 Nr. 5 als Veranstalter nicht 
sicherstellt, dass Speisen und Getränke 
in nicht splitternden Behältnissen abge-
geben werden. 

§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 01. August 2017 in 
Kraft. Sie tritt am 31. Juli 2037 außer Kraft 

§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2024 in 
Kraft. Sie tritt am 31.12.2044 außer Kraft.  

 


